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4.23   Sozialpsychiatrie 
 
Diese Vereinbarung dient der Förderung einer qualifizierten sozialpsychiatrischen 
Behandlung von Kindern und Jugendlichen in der ambulanten vertragsärztlichen 
Versorgung. Hierdurch soll vorwiegend bei komplexen sozialpädiatrischen und 
psychiatrischen Behandlungsproblemen die ambulante ärztliche Betreuung als Alternative 
zur stationären Versorgung und anderen institutionellen Betreuungsformen ermöglicht 
werden. Besonderes Kennzeichen der Sozialpsychiatrie-Vereinbarung ist die Kooperation 
mit komplementären Berufen, die ihren Ausdruck in der Beschäftigung eines sogenannten 
Praxisteams (Heilpädagoge und Sozialarbeiter) im Umfang von mindestens 1,5 Vollzeit-
kräften findet. Anträge zur Teilnahme an der Sozialpsychiatrie-Vereinbarung können Ärzte 
mit der Gebietsbezeichnung Kinder- und Jugendpsychiater sowie Kinderärzte, Nervenärzte 
und Psychiater mit mindestens zweijähriger Weiterbildung im Bereich Kinder- und 
Jugendpsychiatrie stellen.  
 
 

 

Genehmigungs-
vorbehalt 

 

Eingangsprüfung/ 
Kolloquium 

 

Frequenzregelung  

Rezertifizierung  

Praxisbegehungen/ 
Hygieneprüfung 

 

Einzelfallprüfung durch 
Stichproben/  
Dokumentationsprüfung 

 

Vereinbarung über besondere  
Maßnahmen zur Verbesserung der 
sozialpsychiatrischen Versorgung von 
Kindern und Jugendlichen  
(Sozialpsychiatrie-Vereinbarung) 
Rechtsgrundlage: § 82 Abs. 1, § 85 Abs. 2 
und § 43a SGB V geregelt in Anlage 11 
BMV-EKV, geltend für Versicherte des 
VdAK/AEV 
Gültigkeit: seit 1.7.1994 

obligate Fortbildungen/ 
Teilnahme 
Qualitätszirkel 

 

Genehmigungen 
Anzahl Ärzte mit Genehmigung,  
Stand 31.12.2007 

10 

Anzahl beschiedene Anträge 3 
- davon Anzahl Genehmigungen 3 
Anzahl der Widerrufe  
von Abrechnungsgenehmigungen 

0 

Anzahl Rückgabe/Beendigung  
der Abrechnungsgenehmigung 

0 
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